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7.1.2. Logistische Regression 

Die logistische Regressionsanalyse erfordert im Gegensatz zur OLS-basierten 
Regressionsanalyse nicht die Einhaltung von strikten Verteilungsannahmen, 
stellt jedoch Anforderungen an die Korrelationen zwischen Kovariaten und die 
Mindestgrößen der einzelnen beobachteten Gruppen. Diese Forderung können 
als erfüllt gelten: Wie Tabelle 11 nahelegt, liegt trotz bestehender Korrelationen 
keine Multikollinearität zwischen den unabhängigen Variablen vor. Aufgrund 
der Größe des Datensatzes und der Methodik der Gruppenkonstruktion ergeben 
sich auch keine Probleme aufgrund kritischer Stichproben- oder Gruppengrößen. 

7.2 Test des Referenzmodells der realtypischen Organisationen 

Wie die Diskussion der unabhängigen Variablen zeigt, werden die Performanzef-
fekte nicht auf das Verwaltungsmodell, sondern auf dahinterliegende Organisati-
onsmerkmale zurückgeführt. Entsprechend wird im kausalanalytischen Teil der 
Untersuchung nicht auf die Fälle (i.S. der realtypischen Organisationsmodelle 
Obere Landesbehörde, Mittelbehörde, Untere Landesbehörde und Kommunale 
Behörde), sondern entsprechend des variable-oriented approach (vgl. Kapitel 4) 
auf die einzelnen hinter diesen Organisationsmodellen stehenden und potenziell 
die Performanz der Behörden erklärenden Organisationsmerkmale Bezug ge-
nommen. Um die Erklärungskraft der variablenzentrierten Analysen mit jener 
des fallzentrierten Ansatzes vergleichen zu können, soll hier ein Referenzmodell 
für jede der sieben abhängigen Variablen allein unter Einbeziehung der realtypi-
schen Organisationsmodelle sowie der Kontrollvariablen gerechnet werden. Da-
bei wird für die abhängigen Variablen Rechtstaatlichkeit/Weisungen, Kunden-
bild, Professionalität/Responsivität, Wirtschaftliche Qualität, Arbeitszufrieden-
heit und Organisationale Bindung ein OLS-Modell gerechnet (vgl. Tabelle 12). 

 
Normabweichende Weisungen: Bereits die Sichtung der deskriptiven Ergebnisse 
brachte zum Vorschein, dass die Zahl der aus den Verwaltungseinheiten berich-
teten normabweichenden Weisungen stark zwischen den Behördentypen variiert 
(vgl. Kapitel 6.3). Die multivariate Analyse zeigt, zu welchem Anteil die große 
Varianz tatsächlich vom Behördentyp und den Kontrollvariablen erklärt wird. 
Die Zahl dieser rechtsstaatlich zweifelhaften Eingriffe erhöht sich durch die Zu-
gehörigkeit zu einer Kommunalen Behörde um ganze 2,5 pro Jahr. Dagegen er-
klärt die Zugehörigkeit zu einer Unteren Landesbehörde lediglich 0,62 zusätzli-
che Eingriffe pro Jahr, während aus Oberen Landesbehörden bereits eine Erhö-
hung um 0,95 berichtet wird. Äußerst aufschlussreich ist auch die Betrachtung 
des Beitrags der Kontrollvariablen zur Varianzaufklärung: Entgegen der nahelie-
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